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Entwurf eines Gesetzes zur Intensivierung des Einsatzes von  
Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaft-
lichen Verfahren 

 

A. Problem und Ziel 

In der gerichtlichen Praxis hat sich der Einsatz von Videokonferenztechnik noch 
nicht entscheidend durchgesetzt. Dies beruht zum einen auf der meist noch fehlen-
den technischen Ausstattung der Gerichte, Justizbehörden und Anwaltskanzleien, 
zum anderen aber auch auf der Anknüpfung der Verfahrensordnungen an das Ein-
verständnis der Beteiligten zum Einsatz von Videokonferenztechnik. 

Die Vorteile der verstärkten Nutzung des Einsatzes von Videokonferenztechnik in 
gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren liegen jedoch auf der Hand: 
Durch die Bereitstellung dieser Technik durch die Justizverwaltung wird vor allem 
der Anwaltschaft, aber auch anderen Verfahrensbeteiligten in geeigneten Fällen die 
Gelegenheit geboten, an gerichtlichen Verfahren ohne Reisetätigkeit aus der eige-
nen Kanzlei heraus oder von durch die Justizverwaltungen bereitgestellten Video-
konferenzanlagen aus teilzunehmen. Der geringere zeitliche Aufwand für alle Betei-
ligten und das Gericht erleichtert die Terminierung von mündlichen Verhandlungen 
und Erörterungsterminen und trägt damit zu einer Verfahrensbeschleunigung und 
einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit nicht zuletzt bei den professionellen Rechts-
vertretern der Anwaltschaft bei. 

 

B. Lösung 

Der Gesetzentwurf erweitert konsequent die Möglichkeiten der Nutzung von Vi-
deokonferenztechnik in den Verfahrensordnungen für die unterschiedlichsten Betei-
ligten: 
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§ 128a ZPO bestimmt, dass Parteien, ihre Bevollmächtigten und Beistände sich an 
einem anderen Ort aufhalten und dort Verfahrenshandlungen vornehmen dürfen, 
und zwar während einer mündlichen Verhandlung ebenso wie während einer Ver-
nehmung, wenn die zeitgleiche Übertragung in Bild und Ton an diesen Ort und in 
das Sitzungszimmer erfolgt. Diese Vorschrift gilt über Verweisungsnormen in den 
anderen Verfahrensordnungen entsprechend, in der Verwaltungsgerichtsbarkeit 
(§ 173 VwGO), der Sozialgerichtsbarkeit (§ 202 SGG), der Arbeitsgerichtsbarkeit 
(§ 46 Abs. 2 ArbGG), dem Insolvenzverfahren (§ 4 InsO) und der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit (§ 15 FGG). 

Ebenso können sich die Beteiligten sowie ihre Vertreter, Bevollmächtigten und Bei-
stände nach den §§ 91a FGO, 102 VwGO und 110 SGG während einer mündlichen 
Verhandlung oder einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhalten, wenn die 
zeitgleiche Übertragung in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer 
erfolgt. In diesen Fällen wird darüber hinaus einheitlich geregelt, dass die Auf-
zeichnung einer Aussage oder Anhörung jeweils angeordnet werden kann, wenn zu 
besorgen ist, dass der Zeuge, der Sachverständige oder die Partei in einer weiteren 
mündlichen Verhandlung nicht vernommen werden kann und die Aufzeichnung zur 
Erforschung des Sachverhalts erforderlich ist. 

In § 185 GVG ist für Dolmetscher vorgesehen, dass diese bei Verhandlungen, An-
hörungen oder Vernehmungen mittels Videokonferenztechnik zugeschaltet werden 
können. Gleiches gilt für das staatsanwaltschaftliche Ermittlungsverfahren. 

Die Strafprozessordnung bestimmt in § 58b, dass die Vernehmung eines Zeugen 
unter Verzicht auf seine persönliche Anwesenheit erfolgen kann. § 118a Abs. 2 
Satz 2 StPO sieht vor, dass die mündliche Verhandlung unter Verzicht auf die per-
sönliche Anwesenheit des Beschuldigten, § 138d Abs. 4 Satz 2 StPO, dass die An-
hörung des Vorstands der Rechtsanwaltskammer unter Verzicht auf die persönliche 
Anwesenheit erfolgen kann. § 163a Abs. 1 Satz 2 StPO bestimmt, dass die Verneh-
mung des Beschuldigten unter Verzicht auf die persönliche Anwesenheit erfolgen 
kann. Ebenso ist geregelt, dass die Vernehmung des Angeklagten über die Anklage 
gemäß § 233 Abs. 2 StPO und die Vernehmung eines Sachverständigen gemäß 
§ 247a Abs. 2 StPO unter Verzicht auf die persönliche Anwesenheit erfolgen kann. 

In der Strafvollstreckung bestimmen § 453 Abs. 1 Satz 4, § 454 Abs. 1 Satz 4 und 
§ 462 Abs. 2 Satz 2 StPO, dass die Anhörung des Verurteilten unter Verzicht auf 
die persönliche Anwesenheit erfolgen können. 
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Letztlich wird nach § 115 Abs. 2 StVollzG die Anhörung unter Verzicht auf die 
persönliche Anwesenheit des Gefangenen ermöglicht. 

Bei diesen Einvernahmen, Anhörungen, Verhandlungen und Vernehmungen spielt 
der Aspekt der zeitlichen Verfügbarkeit für die zügige Abwicklung des Verfahrens 
und den wirtschaftlicheren Einsatz prozessualer Beteiligter eine erhebliche Rolle. 
Durch eingesparte Reisekosten und reduzierte Zeitaufwände wird der Prozess insge-
samt kostengünstiger werden. 

Der Gesetzentwurf richtet sämtliche gerichtlichen Verfahrensordnungen daher um-
fassend auf die qualitativ hochwertigen technischen Möglichkeiten der Gegenwart 
aus und stellt zugleich normativ die Weichen für die Zukunft. Die Verstärkung des 
Einsatzes von Videokonferenztechnik stellt ein Serviceangebot im Sinne einer kun-
denorientierten Justiz dar. Der Wirkungsgrad des Gesetzes, das auf die Gestaltung 
der Zukunft gerichtet ist, hängt dabei direktproportional vom Steigen des Ausstat-
tungsgrades und der Akzeptanz der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung in der 
forensischen Praxis ab. 

Haushaltsrechtliche und finanzielle Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand 
setzen normativ eröffneten Einsatzmöglichkeiten moderner Technik stets Grenzen. 
Es soll daher untergesetzlich jeweils normativ bestimmt werden können, ab wel-
chem Zeitpunkt und in welchem Anwendungsbereich der Einsatz von Videokonfe-
renztechnik zugelassen wird. Die Öffnungsklausel des Artikels 9 enthält eine Ver-
ordnungsermächtigung für Bundesregierung und Landesregierungen, um die Mög-
lichkeiten, die das Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenz-
technik eröffnet, dem Gestaltungsspielraum der Justizverwaltungen zu unterwerfen. 
Dabei obliegt es dem Ermessen, die Zulassung auf bestimmte Gerichte und Staats-
anwaltschaften sowie einzelne Verfahrensarten zu beschränken, um das Sammeln 
von Erfahrungen zu ermöglichen und zugleich die erforderlichen Investitionen 
planvoll vornehmen zu können. 

 

C. Alternativen 

Beibehaltung der derzeitigen Gesetzeslage unter Verzicht auf die zu erzielenden 
Optimierungspotenziale. 
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte 

1a. Haushaltsausgaben ohne Vollzug für Bund und Länder 

Die Kosten der Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik werden im 
Bereich der Beschaffung derzeit je nach technischer Leistungsfähigkeit und Spezi-
fikation auf 5 000 bis 12 000 Euro pro Videokonferenzanlage geschätzt. Hinzu 
kommen Kosten für die Bereitstellung von Leitungen/Anschlüssen. Diese Kosten 
der Einführung sind durch eine Öffnungsklausel kalkulier- und begrenzbar; Bund 
und Länder sind frei, den Umfang der Einführung selbst zu bestimmen und somit 
die Kosten zu steuern. 

Da der Technikeinsatz in gerichtlichen Verfahren finanzielle Vorleistungen der Jus-
tizverwaltungen voraussetzt, bevor sich Entlastungen innerhalb der Verfahren und 
der Kostenentwicklung zeitigen werden, sieht die Öffnungsklausel vor, das Gesetz 
an eine Verordnungsermächtigung und eine Zulassung durch Bund und Länder für 
die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche zu knüpfen. Ein Anspruch des Gerichts oder 
Verfahrensbeteiligter auf technische Ausstattung der Gerichte und Justizbehörden 
ist damit ausgeschlossen. 

1b. Haushaltsausgaben ohne Vollzug für die Kommunen 

Im Bereich der Beschaffung werden die Kosten bei den Kommunen und den Be-
hörden der Mittelstufen vergleichbar sein. Da der Gesetzentwurf lediglich darauf 
abzielt, den Einsatz von Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwalt-
schaftlichen Verfahren zu intensivieren, werden die Kommunen und Behörden der 
Mittelstufen nicht belastet. Vielmehr wird es den dortigen Wirtschaftlichkeitserwä-
gungen obliegen, solche Videokonferenzanlagen einzusetzen, um Ressourcen ein-
zusparen und auch dort die Verfahren beschleunigt und wirtschaftlich sinnvoll ab-
wickeln zu können. 

2a. Vollzugsaufwand für Bund und Länder 

Der Vollzugsaufwand für Bund und Länder ist gleichermaßen durch den Betrieb der 
Videokonferenzanlagen gegeben. Zur Abgeltung der Auslagen sind danach ent-
sprechende Regelungen im Gerichtskostengesetz (GKG) und in der Kostenordnung 
(KostO) erforderlich; die durch die Einfügung einer neuen Nummer 9020 im 
KV-GKG und einer Nummer 18 in § 137 Abs. 1 KostO geschaffen werden. Zur 
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Vermeidung komplizierter Abrechnungsverfahren werden die Betriebskosten, die 
der Justizverwaltung durch die Nutzung einer Videokonferenzanlage entstehen, 
durch einen Pauschalbetrag abgedeckt, der sich an der Dauer der Videokonferenz 
orientiert. Die Höhe der Pauschale ist angemessen, sie soll aber gleichzeitig keine 
prohibitive Wirkung haben. Die pauschalierten Kosten liegen somit regelmäßig un-
ter den Aufwendungen, die für die Reisetätigkeit der zu vernehmenden Person auf-
gewandt hätten werden müssen. Die Kosteneinsparungen, die sich aus der Differenz 
zwischen den bisherigen Reisekosten und den hierzu vergleichsweise geringen Kos-
ten für die Videoverbindung ergeben, werden den Prozess insgesamt für die Betei-
ligten "kostengünstiger" machen. Dass dieser Aspekt auch Auswirkungen auf den 
Justizhaushalt haben wird, ergibt sich aus dem Umstand, dass nicht selten, gerade 
bei "armen" Parteien, die Prozesskosten durch den Landesfiskus gezahlt werden. 

2b. Vollzug für die Kommunen 

Für Haushaltsausgaben im Vollzug für die Kommunen und die Behörden der Mit-
telstufen gilt, dass diese, zur Abgeltung ihrer spezifischen Auslagen, Kostenrege-
lungen in die Verwaltungskostengesetze implementieren können, um vergleichba-
ren Auslagenersatz wie die Gerichte und Staatsanwaltschaften zu erhalten. 

E. Sonstige Kosten  

Keine 
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Entwurf eines Gesetzes zur Intensivierung des Einsatzes von  
Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaft-
lichen Verfahren 

 

 

 

Der Bundesrat hat in seiner 840. Sitzung am 20. Dezember 2007 beschlossen, den 
beigefügten Gesetzentwurf gemäß Artikel 76 Abs. 1 des Grundgesetzes beim Deut-
schen Bundestag einzubringen. 
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Entwurf eines Gesetzes zur Intensivierung des Einsatzes von  
Videokonferenztechnik in gerichtlichen und staatsanwaltschaft-
lichen Verfahren 

 

Vom ... 

 

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

 

Artikel 1 

Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes 

 

Nach § 185 Abs. 1 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 9. Mai 1975 (BGBl. I S. 1077), das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird folgender Absatz 1a eingefügt: 

"(1a) Das Gericht kann gestatten, dass sich der Dolmetscher während der Verhand-
lung, Anhörung oder Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. Die Verhandlung, 
Anhörung oder Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in 
das Sitzungszimmer übertragen. In staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren 
gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend." 

 

Artikel 2 

Änderung der Zivilprozessordnung 

 

Die Zivilprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 5. Dezember 
2005 (BGBl. I S. 3202, 2006 I S. 431, 2007 I S. 1781), zuletzt geändert durch ..., 
wird wie folgt geändert: 
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1. § 128a wird wie folgt gefasst: 

 

"§ 128a 

Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

 

(1) Das Gericht kann den Parteien, ihren Bevollmächtigten und Beiständen auf 
Antrag gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem ande-
ren Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die Ver-
handlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungs-
zimmer übertragen. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachver-
ständiger oder eine Partei während einer Vernehmung an einem anderen Ort 
aufhält. Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in 
das Sitzungszimmer übertragen. Ist Parteien, Bevollmächtigten und Beiständen 
nach Absatz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort aufzuhalten, 
so wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen.  

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Die Aufzeichnung einer Aussage 
oder Anhörung kann angeordnet werden, wenn zu besorgen ist, dass der Zeuge, 
der Sachverständige oder die Partei in einer weiteren mündlichen Verhandlung 
nicht vernommen werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung des 
Sachverhalts erforderlich ist. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 
sind unanfechtbar." 

2. Dem § 608 wird folgender Satz angefügt: 

"§ 128a gilt entsprechend für vom Gericht angeordnete Anhörungen." 

3. In § 640 Abs. 1 wird vor der Angabe "609" die Angabe "128a," eingefügt. 
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Artikel 3 

Änderung der Finanzgerichtsordnung 

 

Die Finanzgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. März 
2001 (BGBl. I S. 442, 2262, 2002 I S. 679), zuletzt geändert durch …, wird wie 
folgt geändert: 

1. § 91a wird wie folgt gefasst: 

 

"§ 91a 

Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

 

(1) Das Gericht kann den Beteiligten sowie ihren Vertretern, Bevollmächtigten 
und Beiständen auf Antrag gestatten, sich während einer mündlichen Verhand-
lung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzu-
nehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in 
das Sitzungszimmer übertragen. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachver-
ständiger oder ein Beteiligter während einer Vernehmung an einem anderen Ort 
aufhält. Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in 
das Sitzungszimmer übertragen. Ist Beteiligten oder ihren Vertretern, Bevoll-
mächtigten und Beiständen nach Absatz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an ei-
nem anderen Ort aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort über-
tragen. 

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Die Aufzeichnung einer Aussage 
oder Anhörung kann angeordnet werden, wenn zu besorgen ist, dass der Zeuge, 
der Sachverständige oder der Beteiligte in einer weiteren mündlichen Verhand-
lung nicht vernommen werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung des 
Sachverhalts erforderlich ist. Die Aufzeichnung darf nur innerhalb des Verfah-
rens verwendet werden, für das sie gefertigt worden ist. Das Recht zur Verwei-
gerung des Zeugnisses nach § 84 ist hierbei zu wahren. § 78 Abs. 1 findet mit 
der Maßgabe entsprechende Anwendung, dass die Einsicht ausschließlich bei 
der Geschäftsstelle erfolgt; Kopien werden nicht erteilt. Sobald die Aufzeich-
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nung nicht mehr benötigt wird, spätestens nach rechtskräftigem Abschluss des 
Verfahrens, ist sie zu löschen. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 
sind unanfechtbar. 

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für Erörterungstermine (§ 79 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1)." 

2. § 93a wird aufgehoben. 

 

Artikel 4 

Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung 

 

Nach § 102 der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch ... geändert worden ist, wird 
folgender § 102a eingefügt: 

 

"§ 102a 

Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

 

(1) Das Gericht kann Beteiligten sowie ihren Vertretern, Bevollmächtigten und Bei-
ständen auf Antrag gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an einem 
anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die Ver-
handlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungszimmer 
übertragen. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachverständi-
ger oder ein Beteiligter während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. 
Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sit-
zungszimmer übertragen. Ist Beteiligten oder ihren Vertretern, Bevollmächtigten 
und Beiständen nach Absatz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort 
aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen.  

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Die Aufzeichnung einer Aussage 
oder Anhörung kann angeordnet werden, wenn zu besorgen ist, dass der Zeuge, der 
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Sachverständige oder die Partei in einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht 
vernommen werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung des Sachverhalts 
erforderlich ist. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 sind 
unanfechtbar. 

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für Erörterungstermine (§ 87 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 1)." 

 

Artikel 5 

Änderung des Sozialgerichtsgesetzes 

 

Nach § 110 des Sozialgerichtsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), das zuletzt durch ... geändert worden ist, 
wird folgender § 110a eingefügt: 

 

"§ 110a 

Verhandlung im Wege der Bild- und Tonübertragung 

 

(1) Das Gericht kann den Beteiligten sowie ihren Vertretern, Bevollmächtigten und 
Beiständen auf Antrag gestatten, sich während einer mündlichen Verhandlung an 
einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzunehmen. Die 
Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sitzungs-
zimmer übertragen. 

(2) Das Gericht kann auf Antrag gestatten, dass sich ein Zeuge, ein Sachverständi-
ger oder ein Beteiligter während einer Vernehmung an einem anderen Ort aufhält. 
Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an diesen Ort und in das Sit-
zungszimmer übertragen. Ist Beteiligten oder ihren Vertretern, Bevollmächtigten 
und Beiständen nach Absatz 1 Satz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort 
aufzuhalten, so wird die Vernehmung auch an diesen Ort übertragen.  

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Die Aufzeichnung einer Aussage 
oder Anhörung kann angeordnet werden, wenn zu besorgen ist, dass der Zeuge oder 
der Sachverständige in einer weiteren mündlichen Verhandlung nicht vernommen 
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werden kann und die Aufzeichnung zur Erforschung des Sachverhalts erforderlich 
ist. 

(4) Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 2 sind 
unanfechtbar. 

(5) Die Absätze 1, 3 und 4 gelten entsprechend für Erörterungstermine (§ 106 
Abs. 3 Nr. 7)." 

 

Artikel 6 

Änderung der Strafprozessordnung 

 

Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. April 1987 
(BGBl. I S. 1074, 1319), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert: 

1. Nach § 58a wird folgender § 58b eingefügt: 

 

"§ 58b 

Die Vernehmung eines Zeugen außerhalb der Hauptverhandlung kann unter 
Verzicht auf seine persönliche Anwesenheit zeitgleich in Bild und Ton an den 
Ort, an dem sich der Zeuge aufhält, und in das Vernehmungszimmer übertragen 
werden." 

2. In § 118a Abs. 2 wird Satz 2 durch folgende Sätze ersetzt: 

"Das Gericht kann anordnen, dass unter den Voraussetzungen des Satzes 1 die 
mündliche Verhandlung unter Verzicht auf die persönliche Anwesenheit des 
Beschuldigten zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem sich der Beschul-
digte aufhält, und in das Sitzungszimmer übertragen wird. Wird der Beschuldig-
te zur mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt und nicht nach Satz 2 verfah-
ren, so muss ein Verteidiger seine Rechte in der Verhandlung wahrnehmen." 

3. Nach § 138d Abs. 4 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Für die Anhörung des Vorstands der Rechtsanwaltskammer gilt § 247a Abs. 2 
Satz 1 entsprechend." 
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4. Nach § 163a Abs. 1 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:  

"Die Vernehmung kann unter Verzicht auf die persönliche Anwesenheit des 
Beschuldigten zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem sich der Beschul-
digte aufhält, und in das Vernehmungszimmer übertragen werden."  

5. Dem § 233 Abs. 2 wird folgender Satz angefügt: 

"Das Gericht kann anordnen, dass die Vernehmung über die Anklage unter 
Verzicht auf die persönliche Anwesenheit des Angeklagten zeitgleich in Bild 
und Ton an den Ort, an dem sich der Angeklagte aufhält, und in das Sitzungs-
zimmer übertragen wird." 

6. § 247a wird wie folgt geändert: 

a) Der bisherige Wortlaut wird Absatz 1. 

b) Folgender Absatz 2 wird angefügt: 

"(2) Das Gericht kann anordnen, dass die Vernehmung eines Sachverstän-
digen unter Verzicht auf die persönliche Anwesenheit zeitgleich in Bild und 
Ton an den Ort, an dem sich der Sachverständige aufhält, und in das Sit-
zungszimmer übertragen wird. Dies gilt nicht in den Fällen des § 246a." 

7. Nach § 453 Abs. 1 Satz 3 wird folgender Satz eingefügt: 

"Das Gericht kann anordnen, dass die Anhörung des Angeklagten unter Ver-
zicht auf die persönliche Anwesenheit zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an 
dem sich der Angeklagte aufhält, und in das Sitzungszimmer übertragen wird." 

8. In § 454 wird nach Satz 3 folgender Satz eingefügt: 

"Das Gericht kann anordnen, dass die Anhörung des Verurteilten unter Verzicht 
auf die persönliche Anwesenheit zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem 
sich der Verurteilte aufhält, und in das Sitzungszimmer übertragen wird; dies 
gilt nicht in den Fällen des Absatzes 2 Satz 1." 

9. Nach § 462 Abs. 2 Satz 1 wird folgender Satz eingefügt: 

"Ordnet das Gericht eine Anhörung an, so kann sie unter Verzicht auf die per-
sönliche Anwesenheit des Verurteilten zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an 
dem sich der Verurteilte aufhält, und in das Sitzungszimmer übertragen wer-
den." 
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Artikel 7 

Änderung des Strafvollzugsgesetzes 

 

Nach § 115 Abs. 1 des Strafvollzugsgesetzes vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 581, 
2088, 1977 I S. 436), das zuletzt durch ... geändert worden ist, wird folgender Ab-
satz 1a eingefügt: 

"(1a) Das Gericht kann anordnen, dass eine Anhörung unter Verzicht auf die per-
sönliche Anwesenheit des Gefangenen zeitgleich in Bild und Ton in die Vollzugs-
anstalt und das Sitzungszimmer übertragen wird. Eine Aufzeichnung findet nicht 
statt. Die Entscheidung nach Satz 1 ist nicht anfechtbar." 

 

Artikel 8 

Änderung kostenrechtlicher Vorschriften 

1. Der Anlage 1 (Kostenverzeichnis) zum Gerichtskostengesetz vom 5. Mai 2004 
(BGBl. I S. 718), das zuletzt durch … geändert worden ist, wird folgende 
Nummer 9020 angefügt: 

 

Nr. Auslagentatbestand Höhe 

"9020 Pauschale für die Inanspruchnahme von 

Videokonferenzverbindungen je Verfahren 

für jede angefangene halbe Stunde…………. 

 

 

15 EUR" 

2. In § 137 Abs. 1 Nr. 17 der Kostenordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, 
Gliederungsnummer 361-1 veröffentlichten, bereinigten Fassung, die zuletzt 
durch ... geändert worden ist, werden der abschließende Punkt durch ein Semi-
kolon ersetzt und folgende Nummer 18 angefügt: 

"18. für die Inanspruchnahme von Videokonferenzverbindungen je Verfahren 
eine Pauschale von 15 Euro für jede angefangene halbe Stunde." 
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Artikel 9 

Schlussvorschriften 

 

(1) Die Bundesregierung und die Landesregierungen bestimmen für ihren Bereich 
durch Rechtsverordnung, von wann an zeitgleiche Bild- und Tonübertragungen in 
gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren nach Maßgabe der vorstehen-
den Vorschriften zulässig sind. Dabei können die technischen Voraussetzungen der 
Bild- und Tonübertragung bestimmt werden. Die Zulassung kann auf bestimmte 
Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie auf bestimmte Verfahrensarten beschränkt 
werden. Die Landesregierungen können die Ermächtigung durch Rechtsverordnung 
auf die Landesjustizverwaltungen übertragen. 

(2) Absatz 1 tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft. Im Übrigen tritt dieses Ge-
setz am ersten Tag des siebenten auf die Verkündung folgenden Kalendermonats in 
Kraft.  
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Begründung 

 

A. Allgemeines 

Der Einsatz von Videokonferenztechnik in gerichtlichen Verfahren findet seinen 
Ausgangspunkt im strafprozessualen Zeugenschutz: § 247a StPO wurde durch das 
Zeugenschutzgesetz vom 30. April 1998 (BGBl. I S. 820) eingeführt. Im Jahr 2004 
wurde die Zulässigkeit des Videoeinsatzes im Strafprozess auf den wichtigen Ge-
danken der Vermeidung des Beweismittelverlustes ausgedehnt: Die zeitgleiche 
Bild- und Tonübertragung vom Vernehmungsort in das Sitzungszimmer wird auch 
für den Fall zugelassen, 

- dass ein Zeuge, Sachverständiger oder Mitbeschuldigter für längere oder unge-
wisse Zeit nicht in der gerichtlichen Hauptverhandlung vernommen werden 
kann, 

- dass einem Zeugen oder Sachverständigen wegen großer Entfernung das Er-
scheinen in der Hauptverhandlung nicht zugemutet werden kann 

- sowie generell für den Fall des Einverständnisses von Staatsanwalt, Verteidiger 
und Angeklagtem (§ 247a i.V.m. § 251 Abs. 2 StPO, eingefügt durch das Op-
ferrechtsreformgesetz vom 24. Juni 2004, BGBl. I S. 1354 und das Justizmo-
dernisierungsgesetz vom 24. August 2004, BGBl. I S. 2198). 

 

Der Grundgedanke einverständlicher Vereinbarung der Videotechnik für zeitgleiche 
Bild- und Tonübertragungen in gerichtlichen Verhandlungen findet sich schließlich 
in der durch das Zivilprozessreformgesetz vom 27. Juli 2001 (BGBl. I S. 1887, ge-
ändert durch Gesetz vom 22. März 2005, BGBl. I S. 837) geschaffenen Vorschrift 
des § 128a ZPO wieder: 

"(1) Im Einverständnis mit den Parteien kann das Gericht den Parteien sowie ihren 
Bevollmächtigten und Beiständen auf Antrag gestatten, sich während einer Ver-
handlung an einem anderen Ort aufzuhalten und dort Verfahrenshandlungen vorzu-
nehmen. Die Verhandlung wird zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem sich 
die Parteien, Bevollmächtigten und Beistände aufhalten, und in das Sitzungszimmer 
übertragen.  

(2) Im Einverständnis mit den Parteien kann das Gericht gestatten, dass sich ein 
Zeuge, ein Sachverständiger oder eine Partei während der Vernehmung an einem 
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anderen Ort aufhält. Die Vernehmung wird zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, 
an dem sich ein Zeuge oder ein Sachverständiger während der Vernehmung aufhal-
ten, und in das Sitzungszimmer übertragen. Ist Parteien, Bevollmächtigten und Bei-
ständen nach Absatz 1 gestattet worden, sich an einem anderen Ort aufzuhalten, so 
wird die Vernehmung zeitgleich in Bild und Ton auch an diesen Ort übertragen.  

(3) Die Übertragung wird nicht aufgezeichnet. Entscheidungen nach den Absätzen 1 
und 2 sind nicht anfechtbar." 

Diese Vorschrift gilt über Verweisungsnormen in den anderen Verfahrensordnun-
gen entsprechend (§ 173 VwGO, § 202 SGG, § 46 Abs. 2 ArbGG, § 4 InsO, § 15 
FGG). Einzig die Finanzgerichtsordnung, die mit den Vorschriften der §§ 91a und 
93a FGO über eigene Ausprägungen der Zulassung zeitgleicher Bild- und Tonüber-
tragungen verfügt, verzichtet für Verfahrensbeteiligte und deren Prozessvertreter 
auf das Einverständnis aller Verfahrensbeteiligten und begnügt sich mit einem An-
tragserfordernis. Die Zulassung der Videovernehmung von Zeugen und Sachver-
ständigen wird hingegen wieder an das Einverständnis der Verfahrensbeteiligten 
geknüpft. 

In der gerichtlichen Praxis hat sich der Einsatz von Videokonferenztechnik, abgese-
hen von eher seltenen Fällen des strafprozessualen Zeugenschutzes, noch nicht 
durchgesetzt, was unter anderem an der fehlenden technischen Ausstattung der Ge-
richte und Justizbehörden einerseits und der Anwaltskanzleien andererseits, aber 
auch an der überwiegenden Anknüpfung des Gesetzes an das Einverständnis der 
Verfahrensbeteiligten liegen dürfte. 

Dies wird der fortschreitenden Entwicklung der Videoübertragungstechnik und den 
Möglichkeiten webbasierender Bild- und Tonübertragung mit kostengünstigen Ka-
meras und der IT-technischen Bürostandardausstattung nicht mehr gerecht. Was 
dem versierten Internetnutzer schon seit langem mit hinreichender technischer Qua-
lität an Möglichkeiten der Bild- und Tonübertragung zugänglich ist, sollte den Be-
teiligten an gerichtlichen Verfahren in Zukunft ebenso eröffnet sein - in geeigneten 
Fällen, die das Gericht in Ausübung pflichtgemäßen Ermessens ohne Abhängigkeit 
von den Verfahrensbeteiligten und ohne Verlust an rechtsstaatlicher Qualität unter 
Berücksichtigung der nutzbaren technischen Möglichkeiten bestimmt. 

Die Ausstattung beispielsweise des Hessischen Finanzgerichts im Jahr 2001 und des 
Oberlandesgerichts Frankfurt, der Landgerichte und der größeren Vollzugsanstalten 
in Hessen mit Videokonferenztechnik in den Jahren 2005/2006 hat bisher erwiesen, 
dass die Nutzung zum einen für Rechtsgespräche unter Juristen Zukunftsperspekti-
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ven bietet und zum anderen die Videotechnik weniger in den Fällen der unter den 
Verfahrensbeteiligten einverständlichen Anwendung, sondern für gesetzlich nicht 
vorgeschriebene Anhörungen zu Anträgen Strafgefangener auf gerichtliche Ent-
scheidung nach § 109 StVollzG zunehmend Praxisakzeptanz findet. Dabei ordnet 
das Gericht die zeitgleiche Bild- und Tonübertragung einseitig an und erspart die 
Gefangenenvorführung mit ihrem erheblichen Sicherheitsaufwand und vermeidet 
zugleich auch die zumindest abstrakt gegebene Gefährdungslage des Transports und 
des Aufenthaltes im Gericht. 

Das vorliegende Gesetz erweitert daher den Anwendungsbereich einseitig im Er-
messen des Gerichts anordenbarer videogestützter Prozesshandlungen konsequent 
auf zahlreiche Bereiche unterschiedlicher gerichtlicher, aber auch staatsanwalt-
schaftlicher Verfahren. Das Gesetz erreicht dies vor allem durch die Änderung des 
§ 128a ZPO und Ergänzungen der Fachgerichtsordnungen sowie der StPO. 

Über diesen Paradigmenwechsel hinaus soll die bisher - von der Vorschrift des 
§ 58a StPO abgesehen - weitgehend nicht statthafte Aufzeichnung der Vernehmung 
von Zeugen und anderen Auskunftspersonen per Bild- und Tonübertragung durch 
gerichtliche Anordnung dann zulässig sein, wenn ein Verlust des Beweismittels zu 
befürchten ist. Auch hier ist es Aufgabe des Gerichts zu entscheiden, ob die Ver-
nehmung zu einem späteren Zeitpunkt nochmals Relevanz erhalten kann und eine 
erneute Aussage voraussichtlich nicht mehr zu erlangen sein wird. Es steht mithin 
im pflichtgemäßen Ermessen des Gerichts, Anordnungen zur Sicherung solcher 
Aussagen zu treffen. 

In der Frage der Überprüfbarkeit solcher Entscheidungen des Gerichts differenziert 
das Gesetz: Während grundsätzlich von der Unanfechtbarkeit der Entscheidung zur 
Bild- und Tonübertragung ausgegangen wird, bleibt die Anfechtbarkeit bei Verfah-
ren über die Fortdauer freiheitsentziehender Maßnahmen unangetastet.  

Das Gesetz erweitert die Möglichkeiten der Einvernahme von Zeugen, Sachver-
ständigen, sachverständigen Zeugen und auch von Dolmetschern im Wege der Bild- 
und Tonübertragung. Anderweitige Möglichkeiten der Gewinnung von Informatio-
nen bei Auskunftspersonen oder der über Dolmetscher erfolgenden Vermittlung 
fremder Sprachen bleiben unberührt (z.B. über Telefon). Bei der Einvernahme von 
hoch spezialisierten Sachverständigen, z.B. in Verfahren mit medizinischen Fragen, 
oder von Dolmetschern für seltene Sprachen spielt der Aspekt der zeitlichen Ver-
fügbarkeit dieses Personenkreises für die zügige Abwicklung des Verfahrens eine 
erhebliche Rolle. Als Beispiel für den Einsatz bei Sachverständigen seien wesentli-
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che Sachbereiche des Sozialrechts (Renten- und Unfallversicherung, teilweise auch 
das Versorgungs-, Krankenversicherungs- und Pflegeversicherungsrecht) genannt, 
die dadurch gekennzeichnet sind, dass medizinische Sachverhalte anhand von 
Sachverständigengutachten zu klären, zu überprüfen und zu bewerten sind. 

Die Zuschaltung per Videokonferenztechnik erspart gegebenenfalls erhebliche Rei-
setätigkeit und gibt dem Aspekt wirtschaftlicheren Einsatzes prozessualer Beteilig-
ter Raum, auf deren persönliche Anwesenheit es für die gerichtliche Würdigung der 
Angaben in aller Regel nicht ankommt: Durch eingesparte Reisekosten und redu-
zierten Zeitaufwand wird der Prozess insgesamt kostengünstiger. Ähnlich positive 
Aspekte für die Förderung eines Verfahrens wird die Zuschaltung öffentlich-
rechtlicher Körperschaften und Behörden, welche in gerichtlichen Verfahren, zum 
Beispiel in Familien- und Kindschaftssachen oder als Beigeladene in Fachgerichts-
verfahren, anzuhören sind, erbringen. Das Gesetz enthält für Anhörungen in Famili-
ensachen ausdrücklich eine neue, auf die Anwendbarkeit des § 128a ZPO verwei-
sende Vorschrift in § 608 und in § 640 ZPO. 

Die Fachgerichtsordnungen werden um eigenständige Regelungen ergänzt, die in-
haltlich 128a ZPO entsprechen und darüber hinaus ausdrücklich die Anwendbarkeit 
auf Sitzungsvertreter beteiligter Behörden ermöglichen. Auch hier liegen Einspar-
effekte auf der Hand. 

Konsequent eröffnet das Gesetz den weitergehenden Einsatz der Videotechnik in 
Verfahren nach der Strafprozessordnung 

- für Zeugenvernehmungen in Ermittlungsverfahren, 

- bei Haftprüfungen einschließlich des Haftprüfungsverfahrens bei dem Oberlan-
desgericht (§ 118a StPO), 

- für Beschuldigtenvernehmungen vor gerichtlicher Befassung (§ 163a StPO), 

- für die Vernehmung des Angeklagten in der Hauptverhandlung in Fällen, in 
denen nach geltendem Recht auf die Anwesenheit des Angeklagten verzichtet 
werden kann (§ 233 StPO), 

- für die Vernehmung von Sachverständigen, außer wenn es zur Anordnung der 
Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus, einer 
Entziehungsanstalt oder in der Sicherungsverwahrung kommen kann (§ 247a 
StPO), 

- bei der Anhörung Verurteilter über nachträgliche Entscheidungen zur Strafaus-
setzung zur Bewährung (§ 453 StPO), 
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- bei der Anhörung Verurteilter in Verfahren über die Aussetzung der Vollstre-
ckung von Restfreiheitsstrafen (§ 454 StPO), sofern die Verhältnismäßigkeit im 
Hinblick auf die Bedeutung der Entscheidung für den Verurteilten gewahrt 
werden kann, 

- für fakultative Anhörungen bei gerichtlichen Entscheidungen bei der Strafvoll-
streckung (§ 462 StPO). 

 

Damit werden die rechtliche Zulässigkeit des Einsatzes von Videokonferenztechnik 
in Verfahren nach der Strafprozessordnung erheblich ausgeweitet und zeitgleiche 
Bild- und Tonübertragungen in strafprozessualen Verfahren immer dann möglich, 
wenn eine Anhörung oder Vernehmung ohnehin nur fakultativ oder ohne Mitwir-
kungspflicht für Verfahrensbeteiligte ist bzw. Entscheidungen eher untergeordneter 
Bedeutung im Bereich der Strafvollstreckung zu treffen sind. Bei den für den Verur-
teilten und die öffentliche Sicherheit besonders bedeutsamen Entscheidungen über 
eine Aussetzung der Vollstreckung in den Fällen des § 454 Abs. 2 und § 463 Abs. 3 
Satz 3 StPO soll es dagegen bei der persönlichen Anhörung der Verurteilten und 
Sachverständigen verbleiben, soweit das Gesetz deren mündliche Anhörung vor-
schreibt. Im Übrigen wird die Entscheidung über den Einsatz der Videokonferenz-
technik in das pflichtgemäße Ermessen des Gerichts gestellt. 

Zugleich bleiben die Vorschriften über die Hauptverhandlung weitgehend unbe-
rührt, so dass der Grundsatz der Unmittelbarkeit der Beweisaufnahme in der Haupt-
verhandlung gewahrt bleibt. 

Die Änderung des § 115 StVollzG stellt klar, dass in Verfahren nach § 109 
StVollzG, die für die Vollzugspraxis von ganz erheblicher Bedeutung sind, fakulta-
tive videogestützte Anhörungen ohne Rücksicht auf das Einverständnis des Gefan-
genen angeordnet werden können. Damit wird eine Rechtsgrundlage für den bislang 
wichtigsten praktischen Einsatzbereich der Bild- und Tonübertragung geschaffen. 

Die Kosten der Intensivierung des Einsatzes von Videokonferenztechnik werden im 
Bereich der Beschaffung derzeit je nach technischer Leistungsfähigkeit und Spezi-
fikation auf 5 000 bis 12 000 Euro pro Videokonferenzanlage geschätzt. Der Einsatz 
von Webtechnik, der keine gleichbleibend höchstwertige Übertragungsqualität ga-
rantieren dürfte, ist erheblich kostengünstiger. Hinzu kommen Kosten für die Be-
reitstellung von Leitungen/Anschlüssen sowie für die in den Sitzungssälen gegebe-
nenfalls erforderlichen Anschluss- und Verkabelungsarbeiten, sofern die erforderli-
chen ISDN-Telefonleitungen bzw. EDV-Netzanschlüsse in den jeweiligen Sit-
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zungssälen bzw. Vorführräumen der Vollzugsanstalten nicht vorhanden sind. Die 
Kosten der Einführung sind durch die in Artikel 9 enthaltene Öffnungsklausel kal-
kulier- und begrenzbar. 

Die Schaffung eines Kostentatbestandes im Gerichtskostengesetz eröffnet die Abre-
chenbarkeit von Videokonferenzen im Rahmen der Verfahrenskosten. Die festge-
setzte Pauschale von 15 Euro je angefangener halber Stunde deckt die Betriebskos-
ten der Justizbehörden, insbesondere durch das zum Betrieb eingesetzte Personal 
und durch die anfallenden Verbindungsentgelte ab. 

Einer Änderung des Rechtsanwaltsvergütungsgesetzes bedarf es nicht: Telekommu-
nikationskosten sind bereits nach geltender Rechtslage abrechenbar. Eine Kosten-
regelung für den Einsatz von Videokonferenztechnik, soweit der Anwalt sich aktiv 
durch die Nutzung von Videokonferenztechnik an dem Verfahren beteiligt (z.B. die 
Verbindung zu dem Gericht durch ihn hergestellt wird), besteht bereits in Num-
mer 7001 der Anlage 1 zum RVG, nach der er Entgelte für Post- und Telekommu-
nikationsdienstleistungen in voller Höhe als Auslage geltend machen kann. 

Analog zu den Fahrtkosten für eine Geschäftsreise bei Benutzung eines eigenen 
Kraftfahrzeugs, für die der Rechtsanwalt für jeden gefahrenen Kilometer eine Aus-
lage erhält, hierdurch aber auch die Anschaffungs-, Unterhaltungs- und Betriebskos-
ten sowie die Abnutzung des Kraftfahrzeugs abgegolten sind, soll ein Auslagentat-
bestand für die anteilige Erstattung der Anschaffungskosten einer Videokonferenz-
anlage nicht eingeführt werden: Der wirtschaftlich denkende Rechtsanwalt wird den 
Zeitvorteil und die ersparten Reisekosten den Anschaffungskosten einer Videokon-
ferenzanlage oder webbasierender Übertragungstechnik gegenüberstellen. 

Änderungen der Vorschriften über die Internationale Rechtshilfe in gerichtlichen 
und staatsanwaltschaftlichen Verfahren werden nicht für erforderlich gehalten: Der 
Einsatz von Bild- und Tonübertragungen ist im Rechtshilfeverkehr bereits nach gel-
tender Rechtslage zulässig, dürfte in der Praxis aber regelmäßig an fehlenden tech-
nischen Nutzungsmöglichkeiten scheitern. Ersuchen über Vernehmungen im Wege 
der zeitgleichen Ton-Bild-Übertragung sind nach den einschlägigen Vorschriften 
der Verordnung EG Nr. 1206/2001 über die Zusammenarbeit der Gerichte auf dem 
Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen vom 28. Mai 2001, dem 
Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Han-
delssachen vom 18. März 1970, dem Haager Übereinkommen über den Zivilprozess 
vom 1. März 1954 sowie dem Haager Zivilprozessübereinkommen von 1905 und 
einer Anzahl weiterer multi- und bilateraler Übereinkommen sowie in Strafsachen 

 



Drucksache 643/07 (Beschluss)  - 16 - 
 

nach § 59 Abs. 2 des Gesetzes über die Internationale Rechtshilfe sowie nach Maß-
gabe der bestehenden völkerrechtlichen Verträge sowie im Bereich vertragsloser 
Rechtshilfe grundsätzlich auch ohne Rechtsänderung bewilligungsfähig. Ersuchen 
deutscher Gerichte und Staatsanwaltschaften sind immer dann zulässig, wenn die 
Vernehmung im Wege der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung prozessual ver-
wertbar ist. 

Auch dieses Rechtsgebiet wird von der Intensivierung des Einsatzes von Videokon-
ferenztechnik durch dieses Gesetz zumindest mittelbar in einer Weise profitieren, 
die einer zeitgemäßen grenzüberschreitenden Zusammenarbeit rechtsstaatlicher Ge-
richte und Justizbehörden gerecht wird. 

Auch eine Änderung des Gesetzes über die Angelegenheiten der Freiwilligen Ge-
richtsbarkeit wird nicht für erforderlich gehalten. Die Vorschrift des § 15 FGG ver-
weist zwar nur auf die Vorschriften der ZPO zur Beweisaufnahme, damit aber auch 
auf § 128a Abs. 2. Darüber hinausgehender Einsatz zeitgleicher Bild- und Tonüber-
tragung, etwa im Bereich der Anhörung Verfahrensbeteiligter, steht im Ermessen 
des Gerichts. 

Das Gesetz richtet die Verfahrensordnungen umfassend auf die qualitativ hochwer-
tigen technischen Möglichkeiten der Gegenwart aus und stellt zugleich normativ die 
Weichen für die Zukunft. Da der Technikeinsatz in gerichtlichen Verfahren nicht 
unerhebliche finanzielle Vorleistungen der Justizverwaltungen voraussetzt, bevor 
sich spürbare Entlastungen innerhalb der Verfahren und der Kostenentwicklung 
zeigen werden, knüpft das Gesetz die Erweiterung des Einsatzes von Bild- und 
Tonübertragungen an eine Verordnungsermächtigung und eine Zulassung durch 
Bund und Länder für die jeweiligen Zuständigkeitsbereiche. Ein Anspruch des Ge-
richts oder Verfahrensbeteiligter auf technische Ausstattung der Gerichte und Jus-
tizbehörden ist damit ausgeschlossen. 

Die vorgesehene Zeitdifferenz von sechs Monaten zwischen dem Inkrafttreten der 
Verordnungsermächtigung und den Änderungen der Verfahrensordnungen gibt 
nicht nur Zeit zu Einführungsüberlegungen und Beschaffungsaktivitäten, sondern 
eröffnet auch die Möglichkeit, bisherige Einsatzfelder von Videokonferenztechnik 
durch Schaffung der entsprechenden Verordnungen rechtlich zu sichern - das Ge-
setz will die Aktivitäten in diesem Bereich fördern und nicht Bewährtes in die Un-
zulässigkeit verweisen. 

Die Verstärkung des Einsatzes von Videokonferenztechnik stellt ein Serviceangebot 
im Sinne einer kundenorientierten Justiz dar: Mit der Bereitstellung dieser Technik 
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durch die Justizverwaltung wird vor allem der Anwaltschaft in geeigneten Fällen 
die Gelegenheit geboten, an gerichtlichen Verfahren ohne Reisetätigkeit aus der 
eigenen Kanzlei heraus oder von durch die Justizverwaltungen bereitgestellten Vi-
deokonferenzanlagen aus teilzunehmen. Der geringere zeitliche Aufwand für alle 
Beteiligten und das Gericht erleichtert die Terminierung von mündlichen Verhand-
lungen und Erörterungsterminen und trägt damit zu einer Verfahrensbeschleunigung 
und einer Erhöhung der Wirtschaftlichkeit nicht zuletzt bei den professionellen 
Rechtsvertretern der Anwaltschaft, aber auch bei Sachverständigen oder Vertretern 
öffentlich-rechtlicher Körperschaften und Behörden bei. Der Wirkungsgrad des Ge-
setzes, das auf die Gestaltung der Zukunft gerichtet ist, hängt dabei direktproportio-
nal vom Steigen des Ausstattungsgrades und der Akzeptanz der zeitgleichen Bild- 
und Tonübertragung in der forensischen Praxis ab. 

 

B. Zu den einzelnen Vorschriften 

 

Zu Artikel 1 (Änderung des Gerichtsverfassungsgesetzes) 

 

Zu § 185 Abs. 1a -neu- 

Die Einfügung des neuen Absatzes 1a in § 185 GVG ermöglicht es, den Einsatz von 
Dolmetschern in gerichtlichen und staatsanwaltschaftlichen Verfahren im Wege der 
Bild- und Tonübertragung im Wege einer generellen Regelung für sämtliche Ver-
fahrensordnungen übergreifend zuzulassen. 

 

Zu Artikel 2 (Änderung der Zivilprozessordnung) 

 

Zu § 128a 

Die Neufassung des § 128a ZPO entbindet das Gericht von dem Erfordernis des 
Einverständnisses aller Parteien mit dem Einsatz von Videokonferenztechnik und 
reduziert den Einsatz auf ein Antragserfordernis. Die Norm erhält damit eine wich-
tige Neuausrichtung. 

Absatz 2 wird nur geringfügig redaktionell verändert. 
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Die neue Fassung des Absatzes 3 belässt es grundsätzlich dabei, dass Bild- und 
Tonübertragungen nicht aufgezeichnet werden, lässt jedoch in Anlehnung an die 
Regelungen der Strafprozessordnung zu, dass die Aufzeichnung und in der Folge 
die spätere Verwertung im Wege der Beweiswürdigung jedenfalls dann nach Er-
messen des Gerichts angeordnet werden können, wenn zu befürchten ist, dass eine 
weitere Vernehmung eines Zeugen, eines Sachverständigen oder einer Partei nicht 
möglich sein wird, mithin ein Beweismittelverlust zu befürchten wäre. 

 

Zu § 608 Satz 2 -neu- 

Der neue Satz 2 des § 608 ZPO ordnet die entsprechende Geltung der Grundsätze 
des § 128a ZPO-E vorsorglich für Ehesachen gesondert an, weil in diesem Verfah-
rensbereich gesetzesterminologisch überwiegend nicht von Verhandlungen, sondern 
von Anhörungen die Rede ist. Gerade in diesem Bereich kann die Einführung von 
Bild- und Tonübertragungen praktische Bedeutung erlangen, weil die Anhörung 
von Parteien, Behördenvertretern oder anderen Beteiligten der Gewährung rechtli-
chen Gehörs oder der Abgabe von Willenserklärungen dient, deren Würdigung 
durch das Gericht nicht vom persönlichen Eindruck des Anzuhörenden abhängt. 

 

Zu § 640 Abs. 1 

Die Aufzählung der für Kindschaftssachen entsprechend anzuwendenden Vorschrif-
ten in Satz 1 wird um den Verweis auf § 128a ZPO-E ergänzt, um auch hier insbe-
sondere Anhörungen im Wege der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung zu er-
möglichen. 

 

Zu Artikel 3 (Änderung der Finanzgerichtsordnung) 

 

Zu § 91a 

Die Ergänzung des § 91a FGO erweitert den Anwendungsbereich der Möglichkei-
ten der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung unter Einsatz von Videokonferenz-
technik auf Vertreter beteiligter öffentlich-rechtlicher Körperschaften oder Behör-
den. Das Gesetz eröffnet hier jenseits des Gerichts liegende Einsparpotenziale. 
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Zu § 93a 

Da die bisher in § 93a FGO enthaltenen Regelungen zur Übertragung und Auf-
zeichnung der Vernehmung von Zeugen und Sachverständigen im neuen § 91a auf-
gehen, kann die Vorschrift aufgehoben werden. 

 

Zu Artikel 4 (Änderung der Verwaltungsgerichtsordnung) 

 

Zu § 102a -neu- 

Die Einfügung eines neuen § 102a VwGO-E ist nach Zielsetzung und Regelungs-
gehalt deckungsgleich mit der Ergänzung des § 91a FGO. 

 

Zu Artikel 5 (Änderung des Sozialgerichtsgesetzes) 

 

Zu § 110a -neu- 

Die Einfügung eines neuen § 110a SGG-E ist nach Zielsetzung und Regelungsge-
halt weitgehend deckungsgleich mit der Ergänzung des § 91a FGO. Im sozial-
gerichtlichen Verfahren ist die Vernehmung oder die förmliche Anhörung eines Be-
teiligten allerdings unzulässig, weil § 118 SGG nicht auf die entsprechenden Vor-
schriften der ZPO (§ 78 Abs. 2, §§ 445 ff., § 613 Abs. 1 Satz 1 ZPO) verweist. 

 

Zu Artikel 6 (Änderung der Strafprozessordnung) 

 

Zu Nummer 1 (§ 58b -neu-) 

Der neue § 58b StPO-E ermöglicht es, im Ermittlungsverfahren Zeugenvernehmun-
gen auch unter Verwendung von Bild-Tonübertragungen unter Verzicht auf die 
Anwesenheit des Zeugen im Vernehmungszimmer durchzuführen. Dies wird in ers-
ter Linie zu praktizieren sein, wenn es dem Opferschutz oder der Abwehr der Ge-
fahr des Beweismittelverlustes dient. Darüber hinaus wird die neue Technik in der 
Praxis dann in Betracht gezogen werden können, wenn der zeitraubende Versand 
von Verfahrensakten mit Vernehmungsersuchen an ferne Gerichte oder Polizei-
dienststellen vermieden werden kann. Dies kann zu einer Verfahrensverkürzung 
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führen und zugleich qualitative Effekte haben, weil die Vernehmung per Video-
technik durch den in den konkreten Fall eingearbeiteten ermittelnden Staatsanwalt 
oder Polizeibeamten erfolgen kann. 

 

Zu Nummer 2 (§ 118a Abs. 2 Satz 2, 3 -neu-) 

Im Haftprüfungsverfahren verzichtet das Gesetz nach bisheriger Fassung dann auf 
die Vorführung des Beschuldigten, wenn weite Entfernung, Krankheit oder andere 
nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen. Die Ergänzung des Absatzes 2 
ermöglicht es dem Gericht in diesen Fällen, alternativ zum Verzicht eine Teilnahme 
an der Verhandlung im Wege der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung anzuord-
nen. Über die Verweisungsnorm des § 122 Abs. 2 StPO gilt dies auch für das Haft-
prüfungsverfahren bei dem Oberlandesgericht. 

Nach dem bisherigen Wortlaut des § 118a Abs. 2 Satz 2 wird nur dem Beschuldig-
ten, der zur mündlichen Verhandlung nicht vorgeführt wird, ein Verteidiger bestellt. 
Diese Verteidigerbestellung ist bei Einsatz von Videotechnik überflüssig, da der 
Beschuldigte mittels Videokonferenz selbst in der Lage ist, seine Rechte wahrzu-
nehmen. 

 

Zu Nummer 4 (§ 163a Abs. 1 Satz 2 -neu-) 

Die Ergänzung des § 163a Abs. 1 StPO erweitert die gesetzlichen Varianten der 
Beschuldigtenvernehmung im Ermittlungsverfahren um die Möglichkeit der Durch-
führung der Vernehmung im Wege der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung. 
Auch kann die genannte Vorgehensweise den zeitraubenden Versand von Verfah-
rensakten mit Vernehmungsersuchen an ferne Gerichte oder Polizeidienststellen 
vermeiden helfen und damit die Dauer von Ermittlungsverfahren verkürzen. 
 

Zu Nummer 5 (§ 233 Abs. 2 Satz 3 -neu-) 

Die Ergänzung des Absatzes 2 um die Möglichkeit der Vernehmung unter Einsatz 
von Videotechnik verkürzt Strafverfahren in den Fällen, in denen der Angeklagte 
vom Erscheinen in der Hauptverhandlung entbunden ist  - das Gesetz schreibt in 
seiner bisherigen Fassung für diese Fälle zwingend vor, dass der Angeklagte durch 
einen beauftragten oder ersuchten Richter vernommen werden muss. Die Neufas-
sung hilft, zeitraubenden Aktenversand zu vermeiden und zugleich eine Verneh-
mung durch den in die Sache eingearbeiteten erkennenden Richter zu ermöglichen. 
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Zu Nummer 6 (§ 247a Abs. 2 -neu-) 

Der neue § 247a Abs. 2 StPO-E lässt die Einbeziehung von Sachverständigen in die 
Hauptverhandlung per Videokonferenztechnik zu, sofern nicht die Unterbringung in 
einem psychiatrischen Krankenhaus, einer Entziehungsanstalt oder in der Siche-
rungsverwahrung im Raum steht und das Gutachten des Sachverständigen letztlich 
auch auf dem Eindruck von Person und Verhalten des Angeklagten in der Haupt-
verhandlung beruhen kann. Die Fälle des § 246a StPO sind daher von der Neurege-
lung ausgenommen. 

 

Zu Nummer 7 (§ 453 Abs. 1 Satz 4 -neu-) 

Der neue Satz 4 des § 453 Abs. 1 StPO-E erweitert die Handlungsmöglichkeiten des 
Gerichts um die der Anordnung einer Anhörung im Wege der zeitgleichen Bild- 
und Tonübertragung auch im Fall der Entscheidung über einen Widerruf der Straf-
aussetzung wegen Verstoßes gegen Auflagen oder Weisungen. 

 

Zu Nummer 8 (§ 454) 

Der neue Satz 4 des Absatzes 1 eröffnet die Möglichkeit der Anordnung der Anhö-
rung im Wege der zeitgleichen Bild- und Tonübertragung unter Verzicht auf eine 
Vorführung auch in den höchst praxisrelevanten Fällen der Reststrafenaussetzung 
zur Bewährung. Dies ist vor allem in den Fällen der beabsichtigten Ablehnung einer 
Reststrafenaussetzung eine erhebliche Verfahrenserleichterung für die Strafvollstre-
ckungskammer und eine wichtige, sicherheits- und aufwandsrelevante Vereinfa-
chung für die Vollzugsanstalten. Lediglich bei den besonders sicherheitsrelevanten 
Entscheidungen nach § 454 Abs. 2 und § 463 Abs. 3 Satz 3 StPO ist der Einsatz von 
Videokonferenztechnik ausgeschlossen, soweit das Gesetz die mündliche Anhörung 
des Verurteilten oder Sachverständigen vorschreibt. Im Übrigen steht die Anord-
nung im Ermessen des Gerichts und ist unabhängig von der Zustimmung des Verur-
teilten. 
 

Zu Nummer 9 (§ 462 Abs. 2 Satz 2 -neu-) 

Die Vorschrift regelt das Verfahren der gerichtlichen Entscheidungen bei der Straf-
vollstreckung. Das Gesetz sieht in der bisherigen Fassung vor, dass ohne mündliche 
Verhandlung, aber nach Gewährung rechtlichen Gehörs zu entscheiden ist. Eine 
damit auch mögliche fakultative mündliche Anhörung kann nach der Ergänzung des 
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Absatzes 2 um den neuen Satz 2 im Wege der Bild- und Tonübertragung erfolgen. 
§ 462 Abs. 2 Satz 2 StPO-E eröffnet auch hier normativ die Chance zum Einsatz 
von Videotechnik, um die Anreise oder die Vorführung Verurteilter vermeiden zu 
können. 

 

Zu Artikel 7 (Änderung des Strafvollzugsgesetzes) 
 
Zu § 115 Abs. 1a -neu- 

Gegen Maßnahmen der Anstaltsleitung steht Gefangenen das Recht des Antrags auf 
gerichtliche Entscheidung nach § 109 StVollzG zu, das in der Praxis des Strafvoll-
zugs große Bedeutung hat. Die Verfahrensvorschrift des § 115 StVollzG sieht vor, 
dass die zuständige Strafvollstreckungskammer durch Beschluss ohne mündliche 
Verhandlung entscheidet. Dies schließt es allerdings nicht aus, fakultativ Anhörun-
gen durchzuführen, die bereits nach geltender Rechtslage ohne Zustimmung des 
Gefangenen im Wege der Videokonferenz zulässig sind. Die Ergänzung des § 115  
StVollzG um den neuen Absatz 1a stellt diese Möglichkeit nun auf eine gesetzliche 
Grundlage. Diese Ergänzung ist von erheblicher Bedeutung für die Praxis der Straf-
vollstreckungskammern und stellt eine wichtige Verfahrenserleichterung dar. 

Die Änderung des Strafvollzugsgesetzes erfolgt auf Grund der konkurrierenden Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes für das gerichtliche Verfahren nach Artikel 74 
Abs. 1 Nr. 1 GG. 

 

Zu Artikel 8 (Änderung kostenrechtlicher Vorschriften - GKG und KostO) 

 

Der Einsatz von Videokonferenztechnik soll sowohl im zivil- und strafgerichtlichen 
Verfahren als auch im Bereich der freiwilligen Gerichtsbarkeit gefördert werden. 
Zur Abgeltung der Aufwendungen sind danach entsprechende Regelungen im GKG 
und in der KostO erforderlich, die durch die Anfügung einer neuen Nummer 9020 
im KV-GKG und einer Nummer 18 in § 137 Abs. 1 KostO geschaffen werden. 

Die Höhe der Pauschale orientiert sich an den Betriebskosten, die der Justizverwal-
tung durch die Nutzung der Videokonferenzanlage entstehen, insbesondere durch 
das zum Betrieb eingesetzte Personal und durch die anfallenden Verbindungsentgel-
te. 
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Die Höhe der Pauschale ist angemessen, hat aber keine prohibitive Wirkung. Sie 
liegt regelmäßig unter den Reisekosten, die für eine persönliche Teilnahme der zu 
vernehmenden Person aufgewandt werden müssten. 

 

Zu Artikel 9 (Schlussvorschriften) 
 

Artikel 9 enthält eine Verordnungsermächtigung für Bundesregierung und Landes-
regierungen, um die Möglichkeiten, die das Gesetz zur Intensivierung des Einsatzes 
von Videokonferenztechnik eröffnet, dem Gestaltungsspielraum der zuständigen 
Fachminister und ihrer jeweiligen Justizverwaltungen zu unterwerfen. Haushalts-
rechtliche und finanzielle Handlungsmöglichkeiten der öffentlichen Hand setzen 
normativ eröffneten Einsatzmöglichkeiten moderner Technik stets Grenzen. Es soll 
daher untergesetzlich jeweils normativ bestimmt werden können, ab welchem Zeit-
punkt der Einsatz von Videokonferenztechnik zugelassen wird. Dabei obliegt es 
ebenso dem Ermessen der Bundesregierung und der Landesregierungen, die Zulas-
sung auf bestimmte Gerichte und Staatsanwaltschaften sowie einzelne Verfahrens-
arten zu beschränken, um das Sammeln von Erfahrungen zu ermöglichen und 
zugleich die erforderlichen Investitionen planvoll vornehmen zu können. 

Absatz 2 enthält eine differenzierte Inkrafttretensregelung: Die Verordnungser-
mächtigung tritt unmittelbar nach Verkündung in Kraft, um den zeitlichen Vorlauf 
dafür zu schaffen, die erforderlichen Rechtsverordnungen vor Wirksamkeit der Än-
derung der Verfahrensordnungen sechs Monate nach der Verkündung zu erlassen. 
Dies ermöglicht nicht nur ein geordnetes, der Öffentlichkeit nachvollziehbares Vor-
gehen bei der Zulassung von Videokonferenztechnik in gerichtlichen Verfahren. Es 
ermöglicht zugleich, bereits im Praxisbetrieb befindliche Videoanlagen in die 
Rechtsverordnungen einzubeziehen und nicht dem Risiko rechtlicher Unzulässigkeit 
auszusetzen. 

 


